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Stellungnahme zum Entwurf eines Gesetzes zur Beschleunigung der 
Umsetzung der Energieeffizienzrichtlinie 

Der TÜV-Verband unterstützt das Ziel, die novellierte Energieeffizienzrichtlinie zügig und praktikabel in 
deutsches Recht zu überführen. Der Gesetzentwurf greift hierfür noch offene Umsetzungsbedarfe auf 
und will zugleich über das Unionsrecht hinausgehende Vorgaben zurücknehmen, um Unternehmen und 
öffentliche Hand zu entlasten. Maßgeblich ist aus Sicht des TÜV-Verbands jedoch, dass Vereinfachungen 
nicht zu Lasten eines wirksamen, nachvollziehbaren und vollziehbaren Ordnungsrahmens für Energieeffi-
zienz gehen. 

Zu folgenden Punkten nimmt der TÜV-Verband wie folgt Stellung: 

Anerkennung von Umweltmanagementsystemen nur bei Einhaltung der unions-
rechtlichen Mindestanforderungen 

Der nationale Gesetzentwurf verstößt möglicherweise gegen Unionsrecht, soweit verpflichtete Unter-
nehmen nach § 8 EnEfG Umweltmanagementsysteme nach DIN EN ISO 14001 ohne zusätzliche Anforde-
rungen einrichten können. Nach dem unionsrechtlichen Ansatz der Richtlinie (EU) 2023/1791 ist ein Um-
weltmanagementsystem nur dann als gleichwertig anzusehen, wenn es ein Energieaudit umfasst, das die 
einschlägigen Mindestanforderungen des Anhangs VI erfüllt. Erwägungsgrund 80 der EU-Energieeffi-
zienzrichtlinie1 verdeutlicht insoweit, dass Energieaudits auch Teil umfassenderer Umweltmanagement-
systeme sein können. 

Vor diesem Hintergrund sollte im EnEfG klargestellt werden, dass Umweltmanagementsysteme nach DIN 
EN ISO 14001 nur dann als ausreichend anerkannt werden können, wenn diese unionsrechtlich maßgebli-
chen Mindestanforderungen tatsächlich eingehalten sind. 

Vereinheitlichung der Terminologie im Gesetzentwurf 

Zudem sollte der Gesetzentwurf begrifflich vereinheitlicht werden. Das derzeitige Nebeneinander der 
Begriffe „eingerichtet“ und „zertifiziert“ ist missverständlich und birgt Unsicherheiten hinsichtlich der 
konkreten Anforderungen an den Nachweis der Pflichterfüllung. Aus Gründen der Rechtsklarheit, der ein-
heitlichen Rechtsanwendung und der verlässlichen Nachweisbarkeit sollte deshalb einheitlich der Begriff 
„zertifiziert“ verwendet werden. 

1 RICHTLINIE (EU) 2023/1791 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 13. September 2023 zur Energieeffizienz und 
zur Änderung der Verordnung (EU) 2023/955
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Ansprechpartner:innen 

Als TÜV-Verband e.V. vertreten wir die politischen Interessen der TÜV-
Prüforganisationen und fördern den fachlichen Austausch unserer Mitglieder. 
Wir setzen uns für die technische und digitale Sicherheit sowie die Nachhal-
tigkeit von Fahrzeugen, Produkten, Anlagen und Dienstleistungen ein. Grund-
lage dafür sind allgemeingültige Standards, unabhängige Prüfungen und qua-
lifizierte Weiterbildung. Unser Ziel ist es, das hohe Niveau der technischen Si-
cherheit zu wahren, Vertrauen in die digitale Welt zu schaffen und unsere Le-
bensgrundlagen zu erhalten. Dafür sind wir im regelmäßigen Austausch mit 
Politik, Behörden, Medien, Unternehmen und Verbraucher:innen. 
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